
Sitzungsunterlagen

6. Sitzung der Stadtvertretung
27.05.2019



Stadt Ratzeburg  
Ratzeburg, 17.05.2019 

 
- Stadtvertretung -  
 
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 6. Sitzung der Stadtvertretung  
am Montag, 27.05.2019, 18:30 Uhr, 

 
in der  Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen, 

Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg, Gestaltenraum 
 

eingeladen. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden, falls Sie verhindert sind. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
  

 

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung 
über die Nichtöffentlichkeit von 
Tagesordnungspunkten  
 

 

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift 
vom 25.03.2019  
 

 

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 
25.03.2019  
 

SR/BerVoSr/101/2019 

Punkt 5 Bericht der Verwaltung   
Punkt 5.1 Bericht der Verwaltung; hier: Änderung des 

Kreisumlagehebesatzes ab dem Haushaltsjahr 
2019  
 

SR/BerVoSr/087/2019 

Punkt 6 Fragen, Anregungen und Vorschläge von 
Einwohnerinnen und Einwohnern  
 

 

Punkt 7 Widerspruch des Bürgermeisters gegen den 
Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2019 - 
Tagesordnungspunkt N25 (Media Sachsenwald 
GmbH; hier: Beschluss gem. § 28 Satz 1 Nr. 18a 
GO) - hier: Teilbeschluss über die Berufung von 
Mitgliedern der Stadtvertretung in den Aufsichtsrat 
der Media Sachsenwald GmbH  

SR/BeVoSr/155/2019 



 
Punkt 8 Benennung von Mitgliedern der Stadtvertretung für 

den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH 
  

SR/BeVoSr/156/2019 

Punkt 9 Anträge 
  

 

Punkt 10 Anfragen und Mitteilungen   
 
 
Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung) 
 
Punkt 11 Grundstücks- und Mietangelegenheiten Seedorfer 

Straße  
SR/BeVoSr/142/2019/1 

 

 
 
Gez. 
 
Ottfried Feußner  
Vorsitzender 
 

 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 17.05.2019 
 SR/BerVoSr/101/2019 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 27.05.2019 Ö 
 
 
Verfasser:   Colell, Maren  FB/Az:  
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 
25.03.2019 
 

Zusammenfassung: 
 
In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu 
berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht 
kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben.  
  
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Colell, Maren am 17.05.2019 
Voß, Bürgermeister am 17.05.2019 
 

 

Sachverhalt: 
 
Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung der STV am 25.03.2019 für die nächste STV 

am 27.05.2019 

 

Ö 12 I. Nachtragshaushaltsplan 2019 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer letzten Sitzung am 25.03.2019 den I. 
Nachtragsstellenplan 2019 sowie die daraus resultierende I. Nachtragshaushaltssatzung 
2019 beschlossen. Die genehmigungsfreie Satzung wurde amtlich bekanntgemacht und 
kann somit ausgeführt werden. 
 

Ö 13 Bebauungsplanes Nr. 81 "östlich Seedorfer Straße, südlich Friedhof, nördlich 

Königsberger Straße" im Verfahren nach § 13 a BauGB - abschließende 

Beschlussfassung  

Die abschließende Beschlussfassung wurde am 25.03.2019 von der STV beschlossen. 
Am 17.04.2019 ist die Bekanntmachung im Markt, wie auch im Internet erschienen. Somit 
erlangte der B-Plan 81 am 18.04.2019 Rechtskraft.  

  

Ö  4Ö  4
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O 14 

 

Städtebaulicher Vertrag zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 

23 "südwestlich Zittschower Weg, nordöstlich Posener Straße"  

Der Kostenteilung von 60 % für die Familie Rautenberg und 40 % für die Stadt Ratzeburg 
wurde von der Firma Rautenberg zugestimmt.  
Der städtebauliche Vertrag ist an die Firma Rautenberg verschickt worden.  

O 15 Fortschreibung des Landesentwicklungsplans und Wohnbauliche Entwicklung im 

Kreis Herzogtum Lauenburg  

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in der Sitzung am 06.05.2019 

beschlossen, die vorgelegte Stellungnahme zur Fortschreibung des 

Landesentwicklungsplanes abzugeben. 

Ö 16 Stellungnahme zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans  

Die Stellungnahme ist am 07.03.2019 an das Ministerium geschickt worden. Die 
Stellungnahme wurde nachträglich in der Sitzung der Stadtvertretung am 25.03.2019 
beschlossen.  

Ö 17 Widmung von Verkehrsflächen in Ratzeburg  

Die Widmungen wurden verfügt. Die Bekanntmachung läuft.  
NÖ 23 Stadtwerke Immobilien GmbH; hier: Beschluss gem. § 28 Satz 1 Nr. 18 

Gemeindeordnung 
 
Der Gesellschaftsvertrag ist von allen beteiligten Städten (Bad Oldesloe, Mölln und 
Ratzeburg) grundsätzlich beschlossen worden. Aufgrund der Problematik zur 
paritätischen Besetzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Immobilien GmbH, konnte der 
Aufsichtsrat der Vereinigte Stadtwerke GmbH in der Sitzung am 26.03.2019 noch keinen 
Beschluss fassen. 
 

N 25  Media Sachsenwald GmbH; hier: Beschluss gem. § 28 Satz 1 Nr. 18a) 
Gemeindeordnung  
 
Der Gesellschaftsvertrag ist von allen beteiligten Städten (Bad Oldesloe, Mölln und 
Ratzeburg) grundsätzlich beschlossen worden. Gegen den Beschluss der Stadtvertretung 
vom 25.03.2019, soweit er die Benennung von Mitgliedern der Stadtvertretung für den 
Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH betrifft, hat der Bürgermeister mit Schreiben 
vom 27.03.2019 und 04.04.2019 Widerspruch erhoben. Über die Aufhebung des 
Beschlusses und die rechtskonforme Benennung von Mitglieder der Stadtvertretung für 
den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH entscheidet die Stadtvertretung in ihrer 
heutigen Sitzung. 
 

NÖ  26 Grundstücks- und Mietangelegenheiten Seedorfer Straße  

Dieser Punkt steht auf der heutigen Tagesordnung. 

NÖ 27 Veräußerung eines Erbbaugrundstückes  

Zittschower Weg 22  

Das Grundstück wurde in der Zwischenzeit veräußert. 
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NÖ 28 Vergabe Planungsleistungen: Rundlaufbahn Sportplatzanlage Riemannstraße  

Der Planungsauftrag wurde an das Ingenieurbüro für Garten- und Landschaftsplanung, 

Dipl.-Ing. Andreas Knoll vergeben. Der gestellte Bauantrag wird derzeit beim Kreis 

bearbeitet. Nach der Genehmigung erfolgt die Ausschreibung. Die Fördermittel in Höhe 

von 250.000 € wurden zwischenzeitlich bewilligt.  

NÖ 29 Umgestaltung Ratssaal, Neumöblierung – Vergabe 

Der Auftrag über die Lieferung der Möblierung wurde an die Firma WIBU Objekt Plus, 

Ahrensburg, erteilt. Diese werden am 11.06.19 geliefert. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgezeichnet haben: 
  
 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 12.04.2019 
 SR/BerVoSr/087/2019 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 27.05.2019 Ö 

Finanzausschuss 28.05.2019 Ö 
 
 
Verfasser:   Koop, Axel  FB/Az: 2/20 20 03 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Änderung des 
Kreisumlagehebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2019 
 
 

Zusammenfassung:  Vorgesehene Änderung des Kreisumlagesatzes ab dem 
    Haushaltsjahr 2019 von bisher 36,4% um 1,5%-Punkte auf 
    nunmehr 34,9%. 
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koop, Axel am 10.04.2019 
Voß, Bürgermeister am 12.04.2019 
 

 

Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2019 vom 06.12.2018 hatte der Kreistag 
den Hebesatz für die Kreisumlage bei 36,4% belassen. Vor dem Hintergrund der 
positiven Jahresabschlüsse des Kreises in den vorausgegangenen Jahren wurde 
dies von den kreisangehörigen Kommunen kritisiert und eine Absenkung des Hebe-
satzes gefordert. Eine einvernehmliche Festsetzung, wie in den Vorjahren, konnte 
jedoch nicht erzielt werden. Gegen den Festsetzungsbescheid des Kreises vom 
24.01.2019 wurde daher fristwahrend Widerspruch eingelegt. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises und der kommunalen Ebene konnten 
nunmehr in einer Sitzung des „Runden Tisches“ am 25.03.2019 eine einvernehm-
liche Regelung zur Höhe der Kreisumlage erzielen. 
 
Vereinbart wurde eine Senkung des Umlagesatzes für das laufende Haushaltsjahr, 
also rückwirkend zum 01.01.2019, um 1,5%-Punkte. Die Kreisumlage wird damit 
künftig 34,9% betragen. Dies entspricht einer finanziellen Entlastung des kreisange-
hörigen Bereiches von rund 3,6 Mio. €, die der Kreistag im Rahmen eines Nach-
tragshaushaltes noch beschließen muss.  
 

Ö  5.1Ö  5.1
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Nach § 19 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) hat der Kreis vor jeder Ent-
scheidung über eine Veränderung des Umlagesatzes die dem Kreis angehörenden 
Gemeinden und gemeindefreien Gutsbezirke anzuhören (siehe Anlage).  
 
Für die Stadt Ratzeburg ergibt sich durch die vorgesehene Senkung des Kreisum-
lagesatzes eine Minderbelastung in Höhe von 251.800 €; auf die Abgabe einer 
Stellungnahme wird daher verzichtet. 
 

bisheriger 
Umlagesatz  

(36,4%)  

neuer  
Umlagesatz  

(34,9%) 

Veränderung 
(+/-) 

Haushalts-
ansatz 2019 

 

6.108.500 € 5.856.700 € -251.800 € 5.981.100 €  

 
Gegenüber der Veranschlagung im städtischen Haushalt (HH-Stelle 900.8320) ergibt 
sich somit eine Verbesserung in Höhe von 124.400 €. 
 
Im Übrigen wird auf die der Berichtsvorlage beigefügte Anlage verwiesen. 
 
 
 
 



Ö  5.1Ö  5.1







 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 12.04.2019 
 SR/BeVoSr/155/2019 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 27.05.2019 Ö 

 
 
Verfasser: Koop, Axel  FB/Aktenzeichen: 20 33 34/13 
 
 

Widerspruch des Bürgermeisters gegen den Beschluss der 
Stadtvertretung vom 25.03.2019 - Tagesordnungspunkt N25 
(Media Sachsenwald GmbH; hier: Beschluss gem. § 28 Satz 
1 Nr. 18a GO) - hier: Teilbeschluss über die Berufung von 
Mitgliedern der Stadtvertretung in den Aufsichtsrat der 
Media Sachsenwald GmbH 
 
 
Zielsetzung: Berücksichtigung der Rechtspflichten nach § 43 Gemeindeordnung  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung hebt den Beschluss vom 25.03.2019, soweit er die Benennung 
von Mitgliedern der Stadtvertretung für den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald 
GmbH betrifft, auf. 
   
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koop, Axel am 10.04.2019 
Voß, Bürgermeister am 12.04.2019 
 

 
Sachverhalt: 
 
Widerspruch wegen Rechtsverletzung 
 
Verletzt ein Beschluss der Gemeindevertretung das Recht, so hat ihm der Bürger-
meister gemäß § 43 Gemeindeordnung (GO) zu widersprechen. Der Widerspruch 
muss innerhalb von zwei Wochen nach Beschlussfassung schriftlich eingelegt und 
begründet werden.  
 
 

Ö  7Ö  7
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Gegenstand des Widerspruchs 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 25.03.2019  
 
1.)  der Gründung der Media Sachsenwald GmbH auf Basis der vorgestellten 
 Parameter gemäß Gesellschaftsvertrag zugestimmt  
 

und 
 

2.)  auf Antrag, anstelle von Frau Clasen (lt. Beschlussvorschlag) Herrn Dr. Röger 
 neben Herrn Suhr als Mitglied für den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald 
 GmbH benannt. 
 
Da dieser Beschluss, soweit er die Benennung von Mitgliedern der Stadtvertretung 
für den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH betrifft (Ziffer 2), das Recht 
verletzt, hat der Bürgermeister ihm mit Schreiben vom 27.03.2019 und 04.04.2019 
widersprochen (siehe Anlagen). Der Widerspruch enthält die Aufforderung, den 
Beschluss aufzuheben. Die Stadtvertretung muss nunmehr über die Angelegenheit 
nochmals beschließen; bis dahin hat der Widerspruch aufschiebende Wirkung. Der 
sogenannte Suspensiveffekt des Widerspruchs hat zur Folge, dass der jeweilige 
Beschluss vorerst nicht ausgeführt werden darf. 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Widerspruchsschreiben des Bürgermeisters vom 27.03.2019 und 04.04.2019 
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 12.04.2019 
 SR/BeVoSr/156/2019 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 27.05.2019 Ö 

 
 
Verfasser: Koop, Axel  FB/Aktenzeichen: 20 33 34/13 
 
 

Benennung von Mitgliedern der Stadtvertretung für den 
Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH 
 
Zielsetzung: Benennung von Mitgliedern der Stadtvertretung für den Aufsichtsrat der 
Media Sachsenwald GmbH unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen des § 15 
Gleichstellungsgesetzes (GstG) 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung benennt 
 

Frau ______ und  
 Herrn _______  
 
als Mitglieder der Stadtvertretung für den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald 
GmbH. 
  
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Koop, Axel am 10.04.2019 
Voß, Bürgermeister am 12.04.2019 
 

 
Sachverhalt: 
 
Gegen den Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2019 hat der Bürgermeister 
wegen Rechtsverletzung Widerspruch eingelegt und die Stadtvertretung aufge-
fordert, den Beschluss aufzuheben (eigenständiger Tagesordnungspunkt der 
Sitzung). 
 
Nach § 43 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) muss die Stadtvertretung über die Ange-
legenheit in einer neuen Sitzung nochmals beschließen. 

Ö  8Ö  8
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Im Übrigen wird auf die textlichen Ausführungen zum vorherigen Tagesordnungs-
punkt verwiesen. 
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